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RENK Group AG 

Augsburg 

ISIN: DE000RENK730 

Wertpapier-Kennnummer: RENK73 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETR3NK20260610BSDE000RENK730 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

Hiermit laden wir die Aktionärinnen und Aktionäre der RENK Group AG zur ordentlichen Hauptver-
sammlung ein. Die ordentliche Hauptversammlung findet statt am  

Mittwoch, 10. Juni 2026, 10:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ)  

als virtuelle Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG. Eine physische Präsenz der Ak-
tionäre* und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter) am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.  

* Sämtliche Personenbezeichnungen in diesem Dokument gelten für alle Geschlechter gleichermaßen, auch wenn aus Grün-

den der besseren Lesbarkeit eine männliche Bezeichnung verwendet wird. 

Tagesordnung 

1. Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des zusammengefassten 
Lageberichts für die RENK Group AG und den Konzern sowie des Berichts des Auf-
sichtsrats  

Die vorstehend genannten Unterlagen für das Geschäftsjahr 2025, der Vorschlag für die 
Verwendung des Bilanzgewinns sowie ein erläuternder Bericht zu den Angaben nach 
§§ 289a, 315a HGB sind von der Einberufung an sowie auch während der vollständigen 
Dauer der Hauptversammlung über die folgende Internetseite zugänglich:  

www.renk.com/hv  

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss und den zusammenge-
fassten Lagebericht (inkl. Nachhaltigkeitserklärung) für das Geschäftsjahr 2025 am 4. März 
2026 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Jahresabschluss und die wei-
teren Unterlagen sind daher zugänglich zu machen, ohne dass es einer Beschlussfassung 
der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 1 bedarf.  

2. Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2025 
ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 64.776.828,73 wie folgt zu verwenden:  
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Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,58 je dividen-

denberechtigter Stückaktie: 

EUR  58.000.000,00 

Einstellung in Gewinnrücklagen: EUR 0,00 

Vortrag auf neue Rechnung: EUR 6.776.828,73 

Bilanzgewinn: EUR 64.776.828,73 

Dieser Beschlussvorschlag basiert auf dem zum 31. Dezember 2025 dividendenberechtig-
ten Grundkapital in Höhe von EUR 100.000.000,00, eingeteilt in 100.000.000 Stückaktien. 
Bis zum Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung kann sich die Zahl der divi-
dendenberechtigten Aktien verringern. In diesem Fall werden Vorstand und Aufsichtsrat in 
der Hauptversammlung einen angepassten Beschlussvorschlag unterbreiten, der ebenfalls 
eine Ausschüttung von EUR 0,58 je dividendenberechtigter Stückaktie sowie den Vortrag 
des Restbetrags auf neue Rechnung vorsieht.  

3. Entlastung der Vorstandsmitglieder  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstandsmitgliedern der RENK Group AG für 
das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

4. Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsratsmitgliedern der RENK Group AG 
für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026, des 
Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2026 sowie des Prüfers des 
(Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, wie folgt zu be-
schließen:  

a) Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, 
wird bestellt zum Jahresabschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Ge-
schäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfi-
nanzberichts zum 30. Juni 2026.  

b) Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, 
wird bestellt zum Prüfer des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 
2026. 

Die Wahl zum Prüfer des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts erfolgt vorsorglich für den Fall, 
dass der deutsche Gesetzgeber in Umsetzung von Art. 37 Abschlussprüfer-RL 2006/43/EG 
i.d.F. der CSRD (EU) 2022/2464 vom 14. Dezember 2022 eine ausdrückliche Wahl des Prü-
fers des Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung verlangen sollte, die Prüfung 
des Nachhaltigkeitsberichts also nach dem deutschen Umsetzungsrecht nicht ohnehin dem 
Abschlussprüfer obliegen sollte. 
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Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einfluss-
nahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im 
Sinne von Art. 16 Abs. 6 Abschlussprüfer-VO (EU) 537/2014 auferlegt wurde. 

6. Billigung des Vergütungsberichts 

§ 120a Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass die Hauptversammlung einer börsennotierten 
Gesellschaft über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbe-
richts für das vorausgegangene Geschäftsjahr beschließt. 

Der von Vorstand und Aufsichtsrat erstellte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 
wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer geprüft. Über die gesetzlichen 
Anforderungen hinaus erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der 
nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht der Gesellschaft für das Ge-
schäftsjahr 2025 ist mit seinem vollständigen Inhalt einschließlich des Prüfungsvermerks 
des Abschlussprüfers von der Einberufung an sowie auch während der vollständigen Dauer 
der Hauptversammlung über die folgende Internetseite zugänglich:  

www.renk.com/hv 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften Ver-
gütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 

7. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Claus von Hermann hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wir-
kung zum Ende der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juni 2026 nieder-
gelegt. Es ist daher eine Neuwahl zum Aufsichtsrat erforderlich. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, in den Aufsichtsrat der RENK Group AG zu wählen: 

Dr. Klaus Richter, selbständiger Berater und Aufsichtsrat hauptsächlich in der Au-
tomobil- und Aerospace- & Defense-Industrie, wohnhaft in München, für die Zeit ab 
Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2026 bis zur Beendigung derjeni-
gen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2027 beschließt (d.h. für eine Dauer von rund 2 Jahren). 

Dieser Wahlvorschlag beruht auf einem Vorschlag des Nominierungsausschusses, berück-
sichtigt die vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung und strebt 
die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils an.  

Der Aufsichtsrat hat sich bei dem Kandidaten versichert, dass er den für das Amt zu erwar-
tenden Zeitaufwand erbringen kann. Herr Dr. Richter beabsichtigt für den Fall seiner Wahl, 
für das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu kandidieren. 

Der Lebenslauf von Herrn Dr. Richter einschließlich der Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 
AktG und C.13 DCGK, finden Sie im Abschnitt „Ergänzende Angaben zu Punkt 7: Wahl eines 
Aufsichtsratsmitglieds“ dieser Einberufungsunterlage. 

Hinweise zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats:  

Der Aufsichtsrat der RENK Group AG setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG, § 7 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG und § 10 Abs. 1 der Satzung aus insgesamt zwölf Mitgliedern 
zusammen, davon je sechs Anteilseigner- und Arbeitnehmervertreter.  
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Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG müssen im Aufsichtsrat der RENK Group AG Frauen und 
Männer jeweils mit einem Anteil von mindestens 30% vertreten sein. Die Anteilseignerseite 
hat der Gesamterfüllung der Mindestanteile durch den Aufsichtsrat widersprochen. Dies hat 
zur Folge, dass der Mindestanteil von 30% Frauen und 30% Männern für die Anteilseigner- 
und die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen ist (§ 96 Abs. 2 Satz 3 AktG). 
Dabei ist auf volle Personenzahlen mathematisch auf- bzw. abzurunden. Somit müssen dem 
Aufsichtsrat der RENK Group AG auf Anteilseigner- sowie auf Arbeitnehmerseite jeweils 
mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männer angehören. 

Der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats trägt diesen Vorgaben Rechnung. 

 

* * * * * 

 

Ergänzende Angaben zu Punkt 7: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 

Unter Tagesordnungspunkt 7 ist eine Wahl zum Aufsichtsrat vorgesehen. Im Folgenden finden Sie 
den Lebenslauf des Kandidaten, einschließlich der Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG und 
C.13 DCGK:  

Dr. Klaus Richter 

Selbständiger Berater und Aufsichtsrat hauptsächlich in der Automobil- und Aerospace- & Defense-
Industrie 

Wohnhaft in München 

Herr Dr. Klaus Richter (Jg. 1964) wurde in München, Deutschland, geboren. 

Ausbildung 

1983 – 1988 Diplomstudium Maschinenbau, Technische Universität München 
 

1988 – 1991  Promotionsstudium Maschinenwesen, Technische Universität München 
 

1992 – 1993  Gastwissenschaftler University of California in Berkeley, USA (Postdok-
torat) 
 

Beruflicher Werdegang 

1993 – 1998  Consultant und Project Manager, McKinsey & Co., Inc. 
 

1998 – 2003  Partner, McKinsey & Co., Inc. 
 

2003 – 2004   Vice President Beschaffungsstrategie, BMW 
 

2004 – 2007   Senior Vice President Beschaffung Produktionsmaterialien, BMW 
 

2007 – 2014  Executive Vice President Beschaffung, Airbus 

2015 – 2019   Mitglied des Präsidiums, Bundesverband der Deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie e.V. (ab 2017 Präsident) 
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2015 – 2019 Chief Procurement Officer, Airbus Group, und Vorsitzender der Ge-
schäftsführung, Airbus Operations GmbH 
 

2021 – 2024  Sprecher des Vorstands der Diehl Gruppe 
 

Weitere aktuelle und frühere Mandate: 

Geschäftsführer- oder Vorstandsmandate: 
 
Aktuell: 

• Keine 

Zuvor: 

• Sprecher des Vorstands der Diehl Gruppe (bis 2024) 

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien nicht börsennotierter Unter-
nehmen: 
 
Aktuell: 

• Mitglied des Aufsichtsrats der Otto Fuchs Verwaltungs SE (seit 2025) 

• Mitglied des Aufsichtsrats der MEYER WERFT GmbH (seit 2025; bis 12/2025 Vorsitzen-

der) 

Zuvor: 

• Mitglied des Beirats der Diehl Stiftung & Co. KG (bis 2025) 

• Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der MT Aerospace AG (bis 2024) 

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien börsennotierter Unterneh-
men: 
 
Aktuell: 

• Mitglied (Independent Director) des Board of Directors der Aequs Limited, Indien 

Zuvor: 

• Keine 

Darüber hinaus war Dr. Klaus Richter in den letzten fünf Jahren nicht Mitglied eines Verwaltungs-, 

Management- oder Aufsichtsorgans einer anderen Gesellschaft oder Partnerschaft außerhalb der 

RENK Gruppe. 

Erklärung nach C.13 DCGK:  

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine für die Wahlentscheidung der Hauptversamm-
lung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen des vorgeschlagenen Kandida-
ten zur RENK Group AG oder deren Konzerngesellschaften, den Organen der RENK Group AG 
oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien an der RENK Group 
AG beteiligten Aktionär.  

Der Kandidat ist nach Einschätzung der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat als unabhängig im Sinne 
des DCGK anzusehen. 

* * * * *  
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Weitere Angaben und Hinweise 

Format der Hauptversammlung  

Auf der Grundlage von § 20 Abs. 5 der Satzung hat der Vorstand entschieden, die diesjährige or-
dentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Eine physische Präsenz 
der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter) am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach Maß-
gabe der nachfolgenden Bestimmungen und Erläuterungen sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich rechtzeitig anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen. 

Die Anmeldung muss gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen.  

Für den Nachweis des Anteilsbesitzes ist gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 der Satzung ein besonderer 
Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. § 17 Abs. 4 Satz 2 der Satzung bestimmt, dass hierfür 
ein Nachweis über den Anteilsbesitz gemäß § 67c Abs. 3 AktG in jedem Fall ausreicht. Der Nach-
weis des Anteilsbesitzes hat sich gemäß § 17 Abs. 4 Satz 3 der Satzung auf den Geschäftsschluss 
des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, d.h. auf den Geschäftsschluss des 19. Mai 
2026 (Nachweisstichtag). Ausweislich der Gesetzesmaterialien zum Zukunftsfinanzierungsgesetz 
(ZuFinG) vom 11. Dezember 2023 meint Geschäftsschluss 24:00 Uhr (hier: MESZ). 

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spä-
testens bis zum Ablauf des 3. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Postanschrift 
oder E-Mail-Adresse zugehen:  

RENK Group AG  

c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH 

Hauptversammlung RENK Group AG 

Postfach 57 03 64 

22772 Hamburg 

hv-service.renk@adeus.de 

Zur Anmeldung und zum Nachweis des Anteilsbesitzes über Intermediäre gemäß § 67c AktG siehe 
den Abschnitt „Kommunikation über Intermediäre“. 

Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung oder für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den vorstehend be-
schriebenen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Das bedeutet, dass die Berechtigung zur 
Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts sich ausschließlich nach dem nachgewiesenen An-
teilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag bemessen. Mit dem Nachweisstichtag geht keine 
Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Veräußerungen von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme oder auf den 
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Umfang des Stimmrechts. Gleiches gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Wer 
erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär wird, muss sich daher ggf. vom Vorbesitzer, der die Aktien 
zum Nachweisstichtag noch gehalten hat, bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen 
lassen.  

Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.  

Zugang zum Online-Service 

Mit ihrer Anmeldebestätigung erhalten die Aktionäre personalisierte Zugangsdaten für den pass-
wortgeschützten Online-Service der Gesellschaft. Der Online-Service steht spätestens ab dem 
19. Mai 2026 unter folgender Internetadresse zur Verfügung: 

www.renk.com/hv-service 

Über den passwortgeschützten Online-Service können die Aktionäre und Aktionärsvertreter die Bild- 
und Tonübertragung der Hauptversammlung verfolgen sowie verschiedene Aktionärsrechte ausü-
ben, unter anderem das Stimmrecht (entweder im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 
Bevollmächtigung und Anweisung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), das Frage- und Re-
derecht sowie das Widerspruchsrecht. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den folgenden Ab-
schnitten.  

Während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 10. Juni 2026, d.h. zwischen der Eröff-
nung der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter, können die 
Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter sich über den passwortgeschützten Online-Service elektronisch 
zur virtuellen Hauptversammlung zuschalten im Sinne von § 121 Abs. 4b Satz 1 AktG.  

Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten sicherzustellen, bitten wir unsere Aktionäre, im ei-
genen Interesse möglichst früh für die Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises ihres An-
teilsbesitzes Sorge zu tragen.  

Verfahren für die Stimmabgabe 

Aktionäre können das Stimmrecht wie folgt ausüben:  

Stimmabgabe per Briefwahl 

Aktionäre können das Stimmrecht per Briefwahl ausüben, und zwar sowohl im Wege elektronischer 
Kommunikation (elektronische Briefwahl) als auch unter Nutzung eines Briefwahlformulars. Auch 
die Stimmabgabe per Briefwahl setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung sowie einen ordnungsge-
mäßen Nachweis des Anteilsbesitzes voraus (siehe hierzu den Abschnitt „Voraussetzungen für die 
Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts“).  

Für die elektronische Briefwahl (einschließlich der Änderung und des Widerrufs abgegebener Brief-
wahlstimmen) bietet die Gesellschaft den passwortgeschützten Online-Service an, der dafür 
auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Abstimmung durch den 
Versammlungsleiter zur Verfügung stehen wird: 

www.renk.com/hv-service 

Die notwendigen Zugangsdaten für den Online-Service und weitere Informationen erhalten die Ak-
tionäre mit ihrer Anmeldebestätigung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten 
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sicherzustellen, bitten wir unsere Aktionäre, im eigenen Interesse möglichst früh für die Anmeldung 
und die Übermittlung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Briefwahlstimmen unter Nutzung des Briefwahlformulars 
abzugeben, zu ändern oder zu widerrufen. Die Aktionäre erhalten das Briefwahlformular mit ihrer 
Anmeldebestätigung. Sie finden es außerdem auf der o.g. Internetseite der Gesellschaft. Das aus-
gefüllte Formular muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 9. Juni 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ), unter der folgenden Postanschrift oder E-Mail-Adresse zugehen:  

RENK Group AG  

c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH 

Hauptversammlung RENK Group AG 

Postfach 57 03 64 

22772 Hamburg 

hv-service.renk@adeus.de 

Auch Aktionärsvertreter bzw. Bevollmächtigte können sich der Briefwahl bedienen.  

Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Aktionäre haben außerdem die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben 
zu lassen, namentlich durch einen weisungsgebundenen, von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter, aber auch z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 
durch den Aktionär bestimmte Person (die sich allerdings für die virtuelle Hauptversammlung ihrer-
seits entweder der elektronischen Briefwahl bedienen oder die weisungsgebundenen, von der Ge-
sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unterbevollmächtigen müssen). Auch diese Art der 
Stimmabgabe setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung sowie einen ordnungsgemäßen Nachweis 
des Anteilsbesitzes voraus (siehe hierzu den Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme und die 
Ausübung des Stimmrechts“). 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr etwaiger Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform. Etwas anderes gilt allerdings für Vollmachten an Inter-
mediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere Vollmachtnehmer, die unter die 
Bestimmung des § 135 AktG fallen. In diesen Fällen ist keine Textform vorgeschrieben, jedoch kön-
nen die Vollmachtnehmer abweichende Regelungen vorgeben. Die Aktionäre werden gebeten, sich 
in einem solchen Fall rechtzeitig mit dem betreffenden Intermediär, der betreffenden Aktionärsver-
einigung, dem betreffenden Stimmrechtsberater oder der betreffenden sonstigen Person über Form 
und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen.  

Die Gesellschaft bietet für die Erteilung von Vollmachten bzw. für deren Widerruf den passwortge-
schützten Online-Service an, der dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis 
zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter zur Verfügung ste-
hen wird: 

www.renk.com/hv-service 

Die notwendigen Zugangsdaten für den Online-Service und weitere Informationen erhalten die Ak-
tionäre mit ihrer Anmeldebestätigung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten sicherzustel-
len, bitten wir unsere Aktionäre, im eigenen Interesse möglichst früh für die Anmeldung und die 
Übermittlung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. 
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Darüber hinaus können die Vollmacht und ihr Widerruf in Textform gegenüber der Gesellschaft unter 
nachstehender Postanschrift oder E-Mail-Adresse erklärt werden: 

RENK Group AG 

c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH 

Hauptversammlung RENK Group AG 

Postfach 57 03 64 

22772 Hamburg 

hv-service.renk@adeus.de 

Alternativ können sie in Textform auch gegenüber dem Vollmachtnehmer erklärt werden. In letzte-
rem Fall bedarf es eines Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform. 
Dieser Nachweis kann der Gesellschaft ebenfalls an die vorstehend genannte Postanschrift oder 
E-Mail-Adresse übermittelt werden. Zur Erleichterung der Vollmachtserteilung erhalten die Aktio-
näre zusammen mit ihrer Anmeldebestätigung ein Vollmachtsformular, das für die Bevollmächtigung 
genutzt werden kann (allerdings nicht muss). Bitte beachten Sie, dass bei Nutzung des Postwegs 
oder Kommunikation per E-Mail eine rechtzeitige Kenntnisnahme durch die Gesellschaft aus orga-
nisatorischen Gründen nur gewährleistet ist, wenn die jeweilige Nachricht spätestens bis zum Ablauf 
des 9. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) eingeht.  

Zur Übermittlung von vollmachtsrelevanten Erklärungen über Intermediäre gemäß § 67c AktG siehe 
den Abschnitt „Kommunikation über Intermediäre“. 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft an, dass die Aktionäre ihr Stimmrecht durch weisungsgebun-
dene, von ihr eigens für diesen Zweck benannte Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Auch diese 
Art der Stimmabgabe setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung sowie einen ordnungsgemäßen 
Nachweis des Anteilsbesitzes voraus (siehe hierzu den Abschnitt „Voraussetzungen für die Teil-
nahme und die Ausübung des Stimmrechts“). 

Die Vollmacht und die Erteilung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft be-
dürfen ebenfalls der Textform, ebenso deren etwaiger Widerruf oder deren etwaige Änderung.  

Für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
bzw. für deren Widerruf oder Änderung bietet die Gesellschaft ebenfalls den passwortgeschützten 
Online-Service an, der dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn 
der Abstimmung zur Verfügung stehen wird: 

www.renk.com/hv-service  

Die notwendigen Zugangsdaten für den Online-Service und weitere Informationen erhalten die Ak-
tionäre mit ihrer Anmeldebestätigung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten sicherzustel-
len, bitten wir unsere Aktionäre, im eigenen Interesse möglichst früh für die Anmeldung und die 
Übermittlung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft unter Nutzung eines Formulars zu erteilen, zu ändern oder zu widerrufen. Die Aktionäre 
erhalten das entsprechende Formular mit ihrer Anmeldebestätigung. Sie finden es außerdem auf 
der o.g. Internetseite der Gesellschaft. Das ausgefüllte Formular muss der Gesellschaft spätestens 
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bis zum Ablauf des 9. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Postanschrift oder E-
Mail-Adresse zugehen:  

RENK Group AG  

c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH 

Hauptversammlung RENK Group AG 

Postfach 57 03 64 

22772 Hamburg 

hv-service.renk@adeus.de 

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden gemäß den von den Aktionären erteilten Weisun-
gen abstimmen. Ohne die Erteilung von Weisungen ist die Vollmacht insgesamt ungültig. Bitte be-
achten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten und Aufträge zur Ausübung des Fra-
gerechts, zur Stellung von Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversamm-
lungsbeschlüsse entgegennehmen.  

Zur Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über Intermediäre ge-
mäß § 67c AktG siehe den Abschnitt „Kommunikation über Intermediäre“. 

Kommunikation über Intermediäre 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung, der Nachweis des Anteilsbesitzes, Vollmacht an Dritte so-
wie Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können auch über In-
termediäre an die Gesellschaft übermittelt werden. Autorisierte SWIFT-Teilnehmer nutzen dazu bitte 
BIC: ADEUDEMMXXX. Instruktionen sind nur gemäß ISO 20022 über SWIFT möglich. 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen auch auf 
diesem Weg innerhalb der oben für die Anmeldung bzw. den Nachweis des Anteilsbesitzes bestimm-
ten Frist eingehen, d.h. spätestens am 3. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ (SWIFT Enrolment Market 
Deadline). 

Vollmacht an Dritte sowie Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, 
ebenso deren etwaiger Widerruf oder deren etwaige Änderung, müssen auch auf diesem Weg aus 
organisatorischen Gründen spätestens am 9. Juni 2026, 12:00 Uhr MESZ (SWIFT Vote Market 
Deadline) eingehen. 

Einzelheiten sind von den Aktionären bei ihrem jeweiligen (Letzt-)Intermediär, z.B. bei ihrer Depot-
bank, zu erfragen. 

Rechte der Aktionäre  

Die Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter haben anlässlich der diesjährigen virtuellen Hauptversamm-
lung unter anderem die folgenden Rechte:  

Ergänzung der Tagesordnung  

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre verlangen, dass zusätzliche Gegenstände auf die Ta-
gesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekanntgemacht werden. Dazu müssen ihre An-
teile zusammen, bei mehreren gemeinschaftlich handelnden Aktionären also insgesamt, entweder 
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5% des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen. Letzteres ist bei 
der RENK Group AG niedriger und entspricht 500.000 Aktien. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.  

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft spätestens am 
10. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Es kann an folgende Adresse gerichtet werden: 

RENK Group AG 

Vorstand 

Gögginger Str. 73 

86159 Augsburg 

Deutschland 

Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 
ihres Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 
über den Antrag halten. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Ein-
berufung bekanntgemacht werden – unverzüglich nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft im Bun-
desanzeiger bekanntgemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon 
ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbrei-
ten. Überdies werden sie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und den Aktionären in 
gleicher Weise wie die Einberufung der Hauptversammlung mitgeteilt.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge  

Die Aktionäre haben das Recht, vor der Hauptversammlung nach näherer Maßgabe von § 126 
Abs. 1 bzw. § 127 AktG Gegenanträge und Wahlvorschläge an die Gesellschaft zu übermitteln. Die 
Gesellschaft wird Gegenanträge und Wahlvorschläge einschließlich des Namens des Aktionärs, ei-
ner etwaigen Begründung, die allerdings jedenfalls für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, und 
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf ihrer Internetseite zugänglich machen. Das setzt 
voraus, dass sie der Gesellschaft spätestens am 26. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgen-
den Postanschrift oder E-Mail-Adresse zugehen: 

RENK Group AG 

Gögginger Str. 73 

86159 Augsburg 

Deutschland 

hauptversammlung@renk.com 

Außerdem müssen die übrigen Voraussetzungen von § 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sein.  

Anträge oder Wahlvorschläge, die nach § 126 Abs. 1–3 bzw. § 127 AktG zugänglich zu machen 
sind, gelten gemäß § 126 Abs. 4 Satz 1 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. Die 
Gesellschaft ermöglicht, dass das Stimmrecht zu diesen Anträgen oder Wahlvorschlägen im pass-
wortgeschützten Online-Service (im Wege der elektronischen Briefwahl bzw. durch Bevollmächti-
gung und Anweisung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ausgeübt werden kann, sobald die 
Aktionäre die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Ausübung des Stimm-
rechts nachweisen können, d.h. ab dem Nachweisstichtag (Geschäftsschluss des 19. Mai 2026). 
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Dies betrifft allerdings nur solche Anträge, die sich nicht auf die bloße Ablehnung eines Verwaltungs-
vorschlags beschränken, sondern auf dessen Änderung abzielen.  

Der Versammlungsleiter kann entscheiden, einen solchermaßen als gestellt geltenden Gegenantrag 
oder Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht zu behandeln, sofern der antragstellende Akti-
onär nicht ordnungsgemäß legitimiert und nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemel-
det ist.  

Einreichen von Stellungnahmen  

Aktionäre haben das Recht, vor der Hauptversammlung nach näherer Maßgabe von § 130a Abs. 1, 
2 und 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer 
Kommunikation einzureichen. Die Gesellschaft beschränkt dieses Recht auf ordnungsgemäß zur 
Versammlung angemeldete Aktionäre. 

Stellungnahmen sind spätestens bis zum 4. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich über den 
passwortgeschützten Online-Service einzureichen: 

www.renk.com/hv-service  

Die notwendigen Zugangsdaten für den Online-Service und weitere Informationen erhalten die Ak-
tionäre mit ihrer Anmeldebestätigung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangsdaten sicherzustel-
len, bitten wir unsere Aktionäre, im eigenen Interesse möglichst früh für die Anmeldung und die 
Übermittlung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. 

Stellungnahmen können ausschließlich in Textform eingereicht werden. Eine Stellungnahme darf 
einen Umfang von 10.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) nicht überschreiten. 

Die Gesellschaft wird ordnungsgemäße sowie form- und fristgerecht eingereichte Stellungnahmen 
in der Sprache der Einreichung (ggf. mitsamt einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung) spä-
testens am 5. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), im passwortgeschützten Online-Service zugänglich 
machen. Das Zugänglichmachen wird auf ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete 
Aktionäre beschränkt.  

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn ein Fall des § 130a Abs. 3 Satz 4 i.V.m. 

§ 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 3 oder 6 AktG vorliegt. Das ist der Fall, soweit sich der Vorstand durch 

das Zugänglichmachen strafbar machen würde, wenn die Stellungnahme in wesentlichen Punkten 

offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält oder wenn 

der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht 

vertreten lassen wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass etwaige Anträge, Wahlvorschläge, Fragen sowie Widersprüche 
gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, die in einer Stellungnahme enthalten sind, in der Haupt-
versammlung unberücksichtigt bleiben. Sie sind ausschließlich auf den in dieser Einberufungsun-
terlage hierfür beschriebenen Wegen sowie ggf. unter Beachtung der jeweils beschriebenen Anfor-
derungen und Fristen einzureichen bzw. zu stellen.  

Rederecht in der Hauptversammlung  

Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre haben das Recht, sich zu Wort zu 
melden und, nach Aufruf durch den Versammlungsleiter, in der Versammlung im Wege der Video-
kommunikation zu sprechen. Redebeiträge können ab dem Beginn der Hauptversammlung über 
den passwortgeschützten Online-Service angemeldet werden: 
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www.renk.com/hv-service  

Die Redebeiträge der Aktionäre können auch Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 AktG sowie Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG enthalten. Der Versammlungs-
leiter wird das Verfahren der Wortmeldung, der Worterteilung sowie der tatsächlichen Durchführung 
des Redebeitrags zu Beginn der Hauptversammlung näher erläutern. Weitere Hinweise bzw. An-
weisungen zur technischen Durchführung erhält der Aktionär nach seiner Wortmeldung, soweit er-
forderlich oder sinnvoll, durch das technische Team.  

Technische Mindestvoraussetzungen für eine Live-Videozuschaltung sind ein internetfähiges End-
gerät mit Kamera und Mikrofon, auf die vom Internetbrowser aus zugegriffen werden kann, sowie 
eine stabile Internetverbindung. Eine Installation zusätzlicher Softwarekomponenten oder Apps auf 
dem Endgerät ist nicht erforderlich.  

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär 
und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurück-
zuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist.  

Der Versammlungsleiter ist gemäß § 18 Abs. 3 der Satzung ermächtigt, das Rede- und Fragerecht 
zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen der Redezeit, 
der Fragezeit oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit sowie den angemessenen 
zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der Ta-
gesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder während des Verlaufs der Hauptversammlung 
angemessen festlegen; das schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die 
Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen.  

Antragsrecht in der Hauptversammlung  

Darüber hinaus können elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre in der Haupt-
versammlung im zulässigen Rahmen Anträge und Wahlvorschläge im Wege der Videokommunika-
tion stellen (ohne dass es dafür einer vorherigen Übermittlung des Antrags bzw. des Wahlvorschlags 
gemäß den §§ 126, 127 AktG bedarf). Dazu ist es erforderlich, dass der Aktionär sich über den 
passwortgeschützten Online-Service für einen Redebeitrag anmeldet, in dessen Rahmen er sodann 
seinen Antrag oder Wahlvorschlag stellen bzw. unterbreiten kann. Eine nähere Erläuterung des da-
für vorgesehenen Verfahrens, der rechtlichen und technischen Voraussetzungen sowie der Befugnis 
des Versammlungsleiters zur angemessenen Beschränkung des Frage- und Rederechts findet sich 
vorstehend im Abschnitt „Rederecht in der Hauptversammlung“.  

Auskunftsrecht in der Hauptversammlung  

Gemäß § 131 Abs. 1 Satz 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich 
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 
Unternehmen (§ 131 Abs. 1 Satz 2 AktG). Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunterneh-
mens in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt 
werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezo-
genen Unternehmen (§ 131 Abs. 1 Satz 4 AktG).  

Für die diesjährige virtuelle Hauptversammlung ist vorgesehen, dass die Aktionäre ihre Auskunfts-
verlangen, d.h. ihre Fragen an die Gesellschaft einschließlich etwaiger Rück- oder Nachfragen, 
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gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG im Wege elektronischer Kommunikation während der virtu-
ellen Hauptversammlung stellen. Der Versammlungsleiter wird voraussichtlich anordnen, dass alle 
Arten des Auskunftsrechts nach § 131 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der 
Videokommunikation über den Online-Service ausgeübt werden dürfen (§ 131 Abs. 1f AktG). In die-
sem Fall ist es erforderlich, dass der Aktionär über den passwortgeschützten Online-Service elekt-
ronisch zur Hauptversammlung zugeschaltet ist und sich für einen Redebeitrag anmeldet, in dessen 
Rahmen er sodann seine Fragen stellen kann. Eine nähere Erläuterung des dafür vorgesehenen 
Verfahrens, der rechtlichen und technischen Voraussetzungen sowie der Befugnis des Versamm-
lungsleiters zur angemessenen Beschränkung des Frage- und Rederechts findet sich vorstehend 
im Abschnitt „Rederecht in der Hauptversammlung“.  

Eine Einreichung von Fragen bereits im Vorfeld der diesjährigen Hauptversammlung nach näherer 
Maßgabe des § 131 Abs. 1a–1e AktG ist nicht vorgesehen.  

Der Vorstand darf die Auskunft aus den in § 131 Abs. 3 AktG aufgeführten Gründen verweigern, z.B. 
soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der 
Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen, 
soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde oder soweit die 
Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der 
Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.  

Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage und der 
Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift der Hauptversammlung 
aufgenommen werden (§ 131 Abs. 5 Satz 1 AktG). Es wird gewährleistet, dass jeder elektronisch 
zur virtuellen Hauptversammlung zugeschaltete Aktionär ein solches Verlangen im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation, nämlich über den passwortgeschützten Online-Service an die Gesell-
schaft übermitteln kann.  

Widerspruchsrecht in der Hauptversammlung  

Elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre haben das Recht zum Widerspruch 
gegen einen Beschluss der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation (§ 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG). Der Widerspruch kann über den passwortgeschützten Online-Service 
erklärt werden: 

www.renk.com/hv-service  

Er erreicht auf diesem Weg den Notar, der mit der Niederschrift über die Hauptversammlung beauf-
tragt ist. Die Übermittlung eines Widerspruchs ist ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu 
deren Schließung durch den Versammlungsleiter möglich.  

Weitergehende Erläuterungen  

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre, insbesondere Angaben zu weiteren, 
über die Einhaltung maßgeblicher Fristen hinausgehenden Voraussetzungen für die Ausübung die-
ser Rechte, finden sich unter der Internetadresse:  

www.renk.com/hv 
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Übertragung der Hauptversammlung  

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten und legitimierten Akti-
onäre sowie deren Bevollmächtigte in Bild und Ton über den passwortgeschützten Online-Service 
live übertragen:  

www.renk.com/hv-service  

Die Übertragung der Hauptversammlung erfolgt aus:  

Messe Augsburg 

Halle 1 (Schwabenhalle) 

Am Messezentrum 5 

86159 Augsburg 

Dort werden neben dem Versammlungsleiter und den Vorstandsmitgliedern auch der mit der Nie-
derschrift über die Hauptversammlung beauftragte Notar sowie die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter zugegen sein. Es ist beabsichtigt, dass auch die Aufsichtsratsmitglieder vor 
Ort an der Hauptversammlung teilnehmen.  

Darüber hinaus wird die Hauptversammlung auszugweise, nämlich ab ihrer Eröffnung durch den 
Versammlungsleiter bis zum Ende der Vorstandsrede, auch öffentlich zugänglich über die Internet-
seite der Gesellschaft übertragen.  

Internetseite (§ 124a AktG)  

Der Inhalt der Einberufung, eine Erläuterung, warum zu Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss ge-
fasst werden soll, der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 nebst Vermerk des Abschluss-
prüfers, die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, Briefwahl- 
und Vollmachtsformulare sowie alle weiteren relevanten Unterlagen und Informationen im Sinne von 
§ 124a AktG sind über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich:  

www.renk.com/hv 

Angaben zu den Abstimmungen gemäß Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212 

Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet und ist somit auch keine 
Abstimmung vorgesehen (zur Erläuterung siehe dort). Unter den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 und 
7 haben die Abstimmungen über die bekanntgemachten Beschluss- bzw. Wahlvorschläge verbind-
lichen Charakter. Unter Tagesordnungspunkt 6 hat die Abstimmung über den bekanntgemachten 
Beschlussvorschlag empfehlenden Charakter.  

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

Das Grundkapital der RENK Group AG ist im Zeitpunkt der Einberufung in 100.000.000 Stückaktien 
eingeteilt, von denen jede eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit zu 
diesem Zeitpunkt ebenfalls 100.000.000. 
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Hinweise zum Datenschutz  

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer virtuellen Hauptversammlung 
personenbezogene Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter. Diese Daten umfassen insbeson-
dere den Namen, den Wohnort bzw. die Anschrift, eine etwaige E-Mail-Adresse, den jeweiligen Ak-
tienbestand, die Nummer der Anmeldebestätigung, die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten 
und die Ausübung des Stimmrechts. Je nach Lage des Falles kommen auch weitere personenbe-
zogene Daten in Betracht, beispielsweise dann, wenn Aktionäre oder Aktionärsvertreter Anträge, 
Wahlvorschläge oder Stellungnahmen einreichen, sich in der Hauptversammlung für einen Rede-
beitrag zu Wort melden oder Widerspruch einlegen. 

Verantwortlicher, Zweck und Rechtsgrundlage  

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Der Zweck der Datenver-
arbeitung ist, den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der virtuellen Hauptver-
sammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der virtuellen Hauptversammlung zu 
ermöglichen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 lit. c und ggf. 
auch lit. f DSGVO.  

Empfänger  

Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer virtuellen Hauptversammlung verschiedene Dienstleis-
ter und Berater. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die zur 
Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten diese 
Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene Daten 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern zur Verfügung ge-
stellt, namentlich über das Teilnehmerverzeichnis.  

Speicherungsdauer  

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die 
Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher oder 
außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der virtuellen Hauptversammlung. Anschließend wer-
den die personenbezogenen Daten gelöscht.  

Betroffenenrechte  

Sie haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Ein-
schränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht mit Blick auf Ihre personenbezogenen Daten 
bzw. deren Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Kap. III DSGVO. Außer-
dem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO 
zu. 

Kontaktdaten  

Die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten:  

RENK Group AG 

Gögginger Str. 73 



 

17 

86159 Augsburg 

Deutschland 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:  

Datenschutzbeauftragter der RENK Group AG 

Gögginger Straße 73 

86159 Augsburg 

Deutschland 

E-Mail: datenschutz@renk.com 

Telefon: +49 821 5700 0 

 

Augsburg, im April 2026  

RENK Group AG 

Der Vorstand  


